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Stadt Detmold 
 

27 Allgemeinverfügung der Stadt Detmold  über 
die Anordnung weiterer kontaktreduzierender 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 10.01.2022 

 

Gemäß §§ 28 Absatz 1, 28a des Gesetztes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.07.2000 (BGB. I S. 
1045) in Verbindung mit § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur Re-
gelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer 
epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Trag-
weite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 
– IfSBG-NRW) vom 14.04.2020 (GV. NRW S. 218b) in Ver-
bindung mit § 7 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz vor Neu-
infizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO  NRW) vom 11.01.2022 
(GV.  NRW S. 2 b.) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetztes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602 – 
jeweils in der aktuell gültigen Fassung erlässt der Bürger-
meister der Stadt Detmold als örtliche Ordnungsbehörde 
nachfolgende Allgemeinverfügung über die Pflicht zum Tra-
gen mindestens einer medizinischen Maske in bestimmten 
Bereichen der Innenstadt zur Eindämmung der Verbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2  
 
Das Tragen mindestens einer medizinischen Maske ist - 
über die Regelungen der Coronaschutzverordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hinaus – an Markttagen in der Zeit 
von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr verpflichtend. Diese Regelung 
gilt für den Bereich  
 
o Lange Straße zwischen den Hausnummern 39 und 48 
o Bruchstraße zwischen den Hausnummern 3 und 8 
o Schülerstraße zwischen den Hausnummern 1 und 2 
o sowie auf dem gesamten Marktplatz (erweiterte Fläche 

des Wochenmarktes) 
 
unabhängig davon, ob ein Angebot des Wochenmarktes ge-
nutzt wird.  
 

 
Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske gilt nicht für Kin-
der bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizini-
schen Gründen keine Maske tragen können.  
 
Weitere Ausnahmen von der Maskenpflicht ergeben sich 
aus § 3 Abs. 2 der Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Die Verpflichtung kann für Marktbeschickerinnen und Markt-
beschicker durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Ab-
trennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. 
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung 
als bekannt gegeben, frühestens jedoch ab dem 
01.02.2022. Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung 
im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe. Im Internet ist sie 
einsehbar unter www.detmold.de. Diese Anordnung gilt zu-
nächst befristet bis zum bis 22.02.2022. 
 
Begründung: 
 

Die Stadt Detmold ist nach §§ 28 Absatz 1 Satz 2, 28a Ab-
satz 1 Nr. 2 IfSG i.V.m § 6 Abs. 1  IfSBG-NRW für den Erlass 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten zuständig. Unter den Vorausset-
zungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG trifft die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Verhinde-
rung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten. Diese Er-
mächtigung besteht gem. § 7 Abs. 2 der Coronaschutzver-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 
in der Fassung vom 24.11.2021 im Einzelfall auch über die 
dort gefassten Regelungen hinaus. 
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-
2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 IfSG.  
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Die Anordnung der Maskenpflicht ergeht aufgrund des ho-
hen und aktuell stark steigenden Inzidenzwertes im Stadtge-
biet. Aufgrund der Enge der Marktstände ist es bei einem 
größeren Personenaufkommen in diesem Bereich nicht 
möglich, die Schutzabstände einzuhalten. Daneben geht 
von der Virusvariante B 1.1.529 – Omikron-Variante ein 
deutlich höheres Ansteckungsrisiko aus, als von anderen Vi-
rusvarianten. Es besteht daher bei der Zusammenkunft 
mehrerer Personen bei Nichteinhaltung von Mindestabstän-
den auf dem Marktplatz eine konkret hohe Gefahr einer In-
fektionsübertragung.  
 
Die Stadt Detmold ordnet deshalb nach umfassender Inte-
ressenabwägung und Risikobewertung mit dieser Verfü-
gung die o. a. Maßnahme in ihrem Stadtgebiet an. Die Ent-
scheidung über den Erlass einer Maskenpflicht ist in das Er-
messen der zuständigen Behörde gestellt, dieses Ermessen 
habe ich pflichtgemäß ausgeübt. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen sind geeignet, erforderlich 
und angemessen, um die konkret drohende Gefahr für die 
Gesundheit und das Leben von Menschen abzuwehren. 
Diese Gemeinwohlbelange rechtfertigen die Verbote und 
Beschränkungen. Die Gesundheit und das menschliche Le-
ben genießen einen höheren Stellenwert als die allgemeine 
Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden Einschränkungen, 
die auch wirtschaftlicher Natur sind, stehen erhebliche ge-
sundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und nicht 
mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des Corona-
Virus gegenüber. Bei der Abwägung überwiegen die Rechts-
güter der körperlichen Unversehrtheit des Einzelnen sowie 
des Gesundheits-schutzes der Bevölkerung. Hierbei handelt 
es sich um Rechtsgüter von sehr hoher Bedeutung. Um dem 
staatlichen Schutzauftrag gerecht zu werden, sind die Ver-
bote und Beschränkungen unter Abwägung aller beteiligten 
Interessen daher gerechtfertigt. Vor dem Hintergrund nach 
wie vor hoher und der weiterhin dynamischen Entwicklung 
der mutierten SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 
weitere Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdy-
namik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat 
somit keine aufschiebende Wirkung.  
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hinge-
wiesen. 
Ferner wird auf die Möglichkeit einer Ahndung von Verstö-
ßen als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich beim Verwaltungsgericht in Minden, Königswall 
8, 32423 Minden, einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Doku-
ments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung ei-
nes elektronischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet ist und von der verantwor-
tenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf ei-
nem zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg gem. 
§ 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder von der verant-
wortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem si-
cheren Übermittlungsweg gem.§ 130a Abs. 4 Zivilprozess-
ordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das 
Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen 
werden. 
 
Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schrift-
lich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch ei-
nen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektroni-
sches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach 
der VwGO vertretungsberechtigten Personen, für die ein si-
cherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
VwGO zur Verfügung steht. 
 
Detmold, 28.01.2022 
 
 
Frank Hilker 
Bürgermeister der Stadt Detmold 

Kr.Bl.Lippe 31.01.2022 


